
Niemand wird daher der autonomen Gemeinde das ehrenvolle 
Zeugniß verweigern können, daß ſie nach allen Richtungen hin in ſtettem 
Fortſchreiten begriffen iſt. Seit die beengenden Schranken der communalen 
Verwaltung gefallen ſind, hat die jeweilige Repräſentanz nichts unter- 
laſſen, den Anforderungen der Zeit Rechnung zu tragen, und die Stadt 
auf jenen Höhepunct ihrer Entwicklung zu führen, der ſowohl ihrer 
glorreichen Vergangenheit wie auch ihrem Range als Hauptort des Viertels 
ober dem Manhartsberge vollkommen entſpricht. Was die Stadt nunmehr 
iſt und hat, verdankt ſie faſt ausſchließlich der Rührigkeit und dem opfer- 
willigen Sinne ihrer Bürger. 

39. Kapitel. 

Inſtiz und Polizei. 

Das Stadtgericht. 

Der Stadtrichter, welcher oben (S. 459) als oberſter Verwaltungs- 
beamter geſchildert wurde, war zugleich auch oberſter Juſtizbeamter, und 
wurde als ſolher vom Landesfürſten frei ernannt.?) Ihm oblag die 
Leitung des ganzen Gerichtö3verfahrens im Weichbilde der Stadt bis zum 
Vollzuge des geſprochenen Urtheils. Obwohl jedoch der Stadtrichter das 
Haupt der Gerichtsbarkeit in allen Klagſachen war, ſo mußte er doch 
ſeinen Urtheilſpruch auch dem Stadtrathe vorlegen. ?) Es war dies ein 
altes herkömmliches Recht, welches die Habs3burger beſtätigten, als ſie nach 
Oeſterreich kamen. 8) 

In dem Kremſer Stadtrechte wird dieſer Beirath des Stadrichter3 
näher hezeichnet, indem die Artikel 40--43 die „Genannten“ als Bei- 
ſiher für das Stadtgericht erwähnen, „hundert der treuiſten und weiziſten 
Männer“, welche erwählt und eingeſchworen werden ſollen, deren zwei bei 

jedem rechtögiltigen Geſchäft, deſſen Gegenſtand über 3 Pfund iſt, als 

?) „unſer Richter" ſagt ſtet8 der Landesfürſt in ſeinen Erläſſen an die l. f. Stadt. 
Ahe .. te MEN Proceßacten beweiſen es; 3. B. ein Proceß 07 die 

retung der Höllmühle, gegen welche der Geklagt irte, 1574, 19. Jun. 
(SUBEN geg <e der Geklagte appellirte 

. *) Das Mutterrecht für die ſpäteren öſterr. Stadtrechte iſt wohl jenes von 
Wien, welches mit localer Anpaſſung auf Enns (1212) und Krems (1305) übertragen 
wurde. In dieſem erſcheint der Herzog als Grundherr und Landesfürſt im Beſike des höchſten Gerichtes und behält ſich gewiſſe Fälle zur Entſcheidung vor, während die übrige Getichtsbarkeit der Stadtrichter ausübt. (v. Luſchin, Geſch. des älteſten 
Gerichtsweſens in Deſterreich 1879. S. 200). 
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Zeugen zu fungiren haben (alſo eine Art, bevollmächtigter Vertrauen3- 

männer der Gemeinde bei Kauf und Verkauf, Verpfändung, Pachtung, 

Erbſchaft 2c.). Der Urtheilöſpruch lag ſomit bei den „Genannten“, die auch 

ſeit dem XV. Jahrhundert einen wichtigen Factor im Stadtregimente 

bildeten. =- Als Herzog Albrecht im Jahre 1424 das Gericht zu Krems 

dem Ludwig Heimberger, Bürger zu Krems, übergab, empfahl er dem 

Rath und den Bürgern, „daß ihr in allen ſachen als ein Richter beyge- 

ſtendig gehorſam und gewertig ſeyd, als Ir vormalen ainem Richter getan 

habt und als von Alters iſt herkommen.“?) =- Mit der wachſenden 

Autonomie des ſtädtiſchen Lebens ſank die Autorität. des Stadtrichters 

zum erſten Gemeindebeamten, was zu manchen Colliſionen führte. So 

erklärt ſich ein l. f. Befehl vom Jahre 1524 an den Rath, „er möge dem 

Stadtrichter wider einige renilente Bürger an die Hand gehen, weil ſol- 

des zur Erhaltung de8 Friedens und guter Ordnung bei beiden Städten 

gereiche“. 

Die Gericht3-ver handlung war öffentlich auf dem frequentirten 

Marktplaßze „in offener Schranne."?) Vier ins Vierec> geſtellte Bänke 

bildeten die Schranne (Gericht8plaß). Auf dem Tiſche vor dem Richter, 

der mit den Mitgliedern des Rathes auf der Urtheil8bank ſaß, lag das 

Gerichtsſchwert und der Gerichtsſtab, und hier ſtand auch das Crucifix, 

vor dem geſchworen wurde. Die Gerichtsverhandlungen fanden an beſtimmten 

Tagen ſtatt. Die Partei mußte ſelbſt erſcheinen, auch die Abſtimmung 

war öffentlich. Das Verfahren war mündlich und nur auf Begehren 

wurde über einen Gegenſtand eine Urkunde ausgeſtellt. ?) 

Eine ziemlich große Anzahl der in der Handfeſte vorgeſchriebenen 

Normen betrifft die Criminalgericht8barkeit. Dem Zeitgeiſte entſprechend 

waren die Bußen (Strafen) für begangene Verbrechen ſtrenge. So leſen 

wir verzeichnet: die Strafe der Enthauptung für Nothzucht; des 

Abſchneidens der Zunge als Strafe für falſche Zeugenſchaft und für 

Gottesläſterung; das Wiedervergeltung3recht (jus talionis). Ferner iſt 

hervorzuheben: die Taxirung der Injurien nach Unterſchied der beleidigten 

Perſon ; die Zulaſſung des Zweikampfes zur Entſcheidung ; der Zeugen- 

1) 1424, Thomas3-Abend. (Original im Stadtarchiv). ; ; 

2) „I< Weippot Pehaim, derzeit Richter zu Krems, gib kund, da ich ſaß in 

vffenex Schranne zu Khrems, daß" 2c. 1402, St. Georg. (Stadtarchiv). 1419: „neben 

der Schranne, das da ſtößt an St. Veits Freithoff"“. 1430: „an dem Täglichen Markt 

bei dex Sc<hrann.“ : ; 

3) Später wurde die Gericht3verhandlung im Rathhauje abgehalten. (S. 463). 

Als Gefängniſſe dienten die Stadtthürme, ſpäter adaptirte man dazu das ſogenannte 

Leopoldi-Stifthaus, welches unmittelbar an das neue Rathhaus ſtieß und zu dieſem 

Zwede angekauft wurde (S. 206). 
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zwang; die Beſtrafung der Saßungsübertreter nach Willkür des Rathes ; 
die Ueberlaſſung der mäßigen Beſtrafung des HausSgeſindes an den 
Hausherrn.?) 

Die Strafen wurden übrigens nicht ſo ſtreng ausgeführt, als ſie 
lauteten. Die meiſten Verbrechen konnten mit Geld geſühnt werden. Solche 
Geldbußen der Verurtheilten bildeten theils die Einkünfte des Richters, 
theils wurden ſie „für die abgeleibten Seelen“, theils zum Nuten der Stadt 
verwendet. Eine letchtere Ehrenſtrafe war der Pranger, an welchen 
der Sträfling in Begleitung eines Schergen geſtellt wurde. Eine beſondere 
Strafe hatten die Bäcker, wenn ſie zu kleines oder ungenießbares Brod 
verfauften, zu erdulden, nämlich das Schupfen, welches darin beſtand, 
daß der Schuldige in einem geſchloſſenen Korbe wiederholt in die Donau 
getaucht wurde.?) Mitunter dictirte ſich der Schuldige ſelbſt die Strafe. 
So bekannten Eberhard von Walſee, Hauptmann zu Droſendorf, und 
Hartweich der Schad, dem erbarn Manne Leopold, Richter zu Krems, 
und ſeinen Erben 5 Pfund W. Münze ſchuldig zu ſein, die nächſten 
Martinitag bezalt werden ſollten. Thun wir das nicht, ſo ein rittermäßiger 
Knecht mit 2 Pferden zu Krems in ein erbar Gaſthaus legen und ſoll 

nicht auskommen, ehe befriedigt. *) 

Die gerichtlichen Entſcheidungen waren klar und bündig. Als Beleg 
dafür mögen einige aus den Acten ausgehobene Strafurtheile des 

Stadtgerichtes dienen. 

Ein gewiſſer Tulbinger hatte dreimal mit Gottesmarter geſcholten. 

Er wurde verurtheilt, vor das Kreuz geführt zu werden. Dort ſoll er 
durch 2 Stunden ſtehen, beichten und dann auf Fürbitte geiſtlicher und 
weltlicher Perſonen begnadigt werden. In Zukunft aber ſoll jedem Gottes- 

1) Beiſpielweiſe folgt hier der Wortlaut einiger der Criminakartikel der Hand- 
feſte. „Der auf der That ergriffene Todſchläger büſſe mit dem Haupt. Entweicht er, 
behalte man ſein Gut. Wenn ein Bürger dem andern einen Fuß, ein Auge oder die 
Naſe oder ſonſt ein Glied abſchlägt, zahle er dem Richter 10 Pfund und dem Beſchä- 
digten 10 Pfund, hat er nichts -- jo geht es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Für 
eine Verwundung 4 Pfund Strafe oder man faſſe den Thäter bei Haut und Haar. 
Wer einen Geächteten aufnimmt, zahle 10 Pfund oder man ſchlage ihm ab die Hand. 
Der Nothzüchter büße mit dem Haupt. Wer einen gemeinen Maun ſchmäht, zahle 
66 Pfennig, bei einer Amtsperſon koſtet es 2 Pfund, oder er bekommt Sc<läge. 
Der falſche Schwur wird geſtraft mit Ausſchneiden der Zunge oder mit 10 Pfund 
in Geld. Der Gottesläſterer verliere die Zunge und er darf fie nicht mit Geld löſen. Wer 
heimlich ein Stechmeſſer trägt, zahle 10 Pfund Strafe oder büſſe mit Verluſt dev 
Hand. Bei deſſen Rauchfang das Feuer herausbrennt, der zahle 62 Pfennige Strafe. 
Mer ungerecht Maß und Gewicht führt, zahlt 5 Pfund Strafe“. (Kinzl, Chronik S. 15). 

2) Die Tradition bezeichnet den Plaß in der Ringſtraße, wo jeht das Baran je 
Haus ſteht, als den Ort, wo dieſe Strafe vollzogen wurde. 

3) 1332, 26. Auguſt. (Notizblatt IV. 100). 
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läſterer laut der Handveſte die Zunge ausgeriſſen werden. ?) = Ein 
Mann, der in der Vigilie vor Bartholomäus mit Trommel und Pfeifen 
Hochzeit gehalten hatte, wurde zu (?) Mz. Kalk oder 10 Thaler verurtheilt. 2) 
-- Peter Winter wurde verklagt, daß er in den Weingärten über- 
mäßig ſchneiden laſſe und den Grubern täglich 10 kr. nebſt Koſt gebe. 
Das Erſte bleibt ungeahndet, da der Schaden ihn ſelbſt trifft. Wegen 
des Andern wurde er in Gewahrſam gebracht, weil niemand mehr als 
einen Schilling nebſt Mittageſſen und Trunk geben ſoll.) 

Am 22. Mai 1564 erſchien vor dem Stadtgerichte in Krems 
Meiſter Lorenz Lang, Weber und Mitbürger in Krems, und klagte wider 
die Kartenmalerin daſelbſt, daß dieſe ſeine Hausfrau unbilliger 
Weiſe angelernt (angeſtiftet) habe, von ihm wegzuziehen. Die Karten- 
malerin behauptete aber, ſie habe nur geſagt : „wenn ihr Mann ſie alſo 
ſchlüge, ſo wollte ſie weglaufen“. Das Gericht entſchied: Die beiden 
Eheleute ſollen miteinander noch weiter hauſen und auch friedlich und 
einig leben, wie es frommen Eheleuten zuſteht, bei einem Pönfall von 
10 Thalern. Wer den Pönfall bricht, der ſoll 14 Tage mit Waſſer und 
Brod geſtraft und von der Stadt geſchafft werden. *) 

Eine Ehrenklage und ein Geſellenduell wurde am 22. Mai 1564 
folgendermaßen beglichen. Der Tiſchlergeſelle Hans Zwetler klagte den 
Erhard Niſſel von Bernek im Voigtlande, daß dieſer ihn im Wirths8hauſe 
einen „Sechsſchillinger“ ſchalt, worauf er ihn vor das untere Thor auf 
Degen gefordert habe; Niſſel habe, nachdem er (Zwetler) gefallen, noch 
zwei Streiche auf ihn gethan, weshalb er ihn einen Schelm nannte. Der 
Richter verglich beide, indem er dem Geklagten die Abbitte auftrug, „was 
jedoch deſſen Ehre und Handwerk unaufheblich“ ſein ſolle, bei dem Pönfall 
von 2 Thalern. 8) 

1619 wurden laut kaiſerlicher Reſolution mehrere Individuen wegen 

Conſpiration mit den proteſtantiſchen Ständen auf dem Hohenmarkt an 

den Pranger geſtellt und der eine, Namens Sanger, welcher Rädelsführer 

geweſen, daſelbſt caſtigirt und geſtraft, hernach beide des Landes ver- 

wieſen. =- Ein Doctor der Medicin, Tobias Wallner, hatte drei famoſe 

Schriften (Shmähſchriften) gegen den Stadtrath eingereicht. Er wurde 

1) 1546, Raths8protoll.- 
2) 1552, 6. Auguſt. Miſſ.-Prot. 
8) 1565, Rathsprokoll 175. 
4) Kaltenbe>, Kalender Auſtria. : SIE | 

5) Kaltenbe>, Kalender Auſtria, nach einer gleichzeitigen Handſchrift. 

4 € 



478 

verurtheilt zur Strafe 300 fl. zum „Spitalgeben“ binnen 8 Tagen zu 
erlegen und ermahnt, ſich derlei Thätlichkeiten künftighin bei ſchärferer 
Beſtrafung zu enthalten.) 

Als Bürgſchaft für ein vollzogene8 Urtheil wurde oft ein Revers 
(Urfehde, Sühn-Urkunde) ausgeſtellt, worin die entlaſſenen Arreſtanten 
unter Verpfändung von Freiheit und Leben die Verſicherung gaben, ſich 
wegen der ausgeſtandenen Haft an Niemand rächen zu wollen.?) So 
verpflichtete ſich ein gewiſſer Leopold, den Burgfrieden von Krems und 
Stein bei Strafe des Verluſtes ſeiner Augen zu meiden. 3) Der begnadigte 
Arreſtant Niclas Günther von Weinzierl verpflichtete ſich gegen Niemand 
Feindſchaft zu tragen.) Michael der Kürſchner, der wegen Mord ſeines 
Weibes gefangen geweſen, verpflichtete ſich zu einer Wallfahrt nach Rom.) 
Katharina Gedinger, die wegen Zauberei im Gefängniſſe geweſen, ſtellte 
1425 eine Urfehde aus; 1430 thaten dies die hier in Arreſt geweſenen 
Hanns von Blumenau und Georg Spazierer; 1447 der Bürger Jacob 
von Weitra, der auf falſche Anklage hier im Gefängniß geweſen war; 
Os3wald Stadler aus Langenlois, wegen ſeines auf Anſuchen der Stadt 
Braunau von denen von Krems erlittenen und vom Kaiſer aufgehobenen 
Gefängniſſes. *) : 

Die Landesfürſten griffen manchmal mit Bedrohung der 
Unabhängigkeit des Gerichtes in die Verhandlungen ein. So war 3. B. 
das Reiſegepä> des Kaiſers Friedrich I11. auf der Donau in der Nähe 
von Krems von Räubern angefallen, dieſe jedoch hiebei ergriffen und 
nach Krems gebracht worden. Der Kaiſer befahl, die Ergriffenen zur 
Nachtzeit in der Donau zu ertränken, den Anführer jedoch früher der 
Tortur am Seile zu unterziehen, um womöglich noch unentdeckte Theil- 
nehmer eruiren. zu können, jedoch „alles in Still, damit das nicht laut- 
ſc<hrayig werde“. 7) Mit der ſteigenden Macht der Landesfürſten ſteigerten 
ſich die Eingriffe desſelben in die Autonomie des Stadtgerichtes. Auf 
landesfürſtlichen Befehl wurde 3. B. der Buchführer Eſchenberger, der 
gegen das kaiſerliche Mandat ſectiſche Bücher auf dem Markte feilbot, 
arretirt, mit Ruthen ausgehauen und des Landes verwieſen.) Ein anderer 
landesfürſtlicher Befehl vom Jahre 1543 vindicirte erbloſe Verlaſſen- 

1) 1717, 24. November. 
?) Im Stadtarchiv exiſtiren 20 ſolcher Urfehden. 
3) 1373, St. Lorenz. (Stadtarchiv). 
*) 1374, St. Urban. (Stadtarchiv). 
*) 1401, St. Georg3tag. 
N 1493, 18. Jänner. (Staatsarchiv). 
?) 1476. Schreiben an Richter und Rath. 
*) 1662, 9. September. (Stadtarchiv);.
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ſchaſten dem Landesfürſten, nachdem ſie nach altem Herfommen bisher 
zum Nußen der Stadt und zur Hälfte für „die abgeleibten Seelen“ 
verwendet worden waren. Kaiſer Maximilian 11. verwies dem Stadtrathe 
ernſtlich, daß er in dem Criminal-Urtheil gegen Chriſtoph Grina zu 
gelind geweſen, und nicht was Recht iſt, erkannt, ſondern Gnade ertheilt 
habe. Gnade zu ertheilen, komme nur dem Kaiſer zu. Die Gnade beſtand 
darin, daß man die ausgeſtandene Tortur dem Deliquenten in die Strafe 
einrechnete. ?) -- Gelegentlich der zufälligen Anweſenheit hoher Perſonen 
wurden 2 Verbrecher begnadigt. 1400 war Heinrich Chornkauff von 
Krems wegen Beſchädigung eines Bürger8 von Lauffen zum Tode ver- 
urtheilt. Da kam Beatrix, Witwe des Herzogs Albrecht, nach Krem3 und 
erbat ihm Begnadigung. ?) Ein ähnlicher Fall ereignete ſich 1457, indem 
König Ladislaus, weil er das erſte Mal in Krems geweſen, befahl, nach 
der Gewohnheit öſterreichiſcher Landesfürſten einen Deliquenten allda 
lo8zulaſſen. (S. 18). 

Die Einkünfte des Gerichtes gehörten dem Landesfürſten und 
wurden in den landesfürſtlichen Hubbüchern wie Pachtſummen behandelt, 
d. h. als ein bloßer Voranſchlag, ſo daß die Abrechnung nachträglich 
erfolgte. Nach dem Rationarium Austriae unter Kaiſer Otacar und 
ſpäteren Rechnungsbüchern trug das Gericht in Krem8-Stein 1000 Pfund, 
alſo ebenſoviel wie das von Wien.) -- Zur Zeit der Geldnoth wurde 
das Gericht von den Landesfürſten in Beſtand gegeben. So hatte es 
3. B. 1329 Leopold, der Richter zu Krems, um 1000 Pfund in Beſtand ;*) 
1403, 1414-1417 hatte es die Stadt in Beſtand. s) 1424 beſaßen es 
Stephan der Zebinger, Bürger von Krems, Meß der Roſenſteiner, 
Bürger zu Stein und Ludwig der Haimperger.*) 1448 gab Kaiſer 
Friedrich das Stadtgericht den beiden Städten auf 4 Jahre in Beſtand, 
deSgleichen 1479, 1483 und 1492.7) 

Das Territorium des Stadtgerichtes von Krems erſtreckte ſich auf 
den im hieſigen Burgfrieden gelegenen Grundbeſih, das iſt auf den 
Umfang einer Raſt, beiläufig alſo eine deutſche Meile. 8) In einem 

1) 1571, 14. September. (Stadtarchiv). 
2) 1400, Era3mitag. Revers ſich nicht zu rächen. (Stadtarchiv). 
3) Chmel, Geſchichtsforſcher. 1. Zur Finanzgeſchichte in der erſten Hälfte des 

XIV. Jahrhundert8. =- Rauh, Script. I1. 3. 
*) Chmel, Deſt. Geſchicht8forſch. I. 32. | 
5) Raitung über adminiſtrirtes Gericht. (Stadtarchiv). 
s) 1424, 1. Mai, Wien. (Lichnows8ky, V. Reg. n. 2197), 
*) Im Stadtarchiv befinden ſich viele Raitſcheine über adminiſtrirte Gerichts- 

gelder aus dem XV. Jahrhundert. : 5 
8) „Eine Raſt lang um beide Städte ſoll keine Burg oder Veſte gebaut und 

die erbaute zerſtört werden.“ (Handfeſte 1305). 



Streite über die Gränzen des Burgfriedens zwiſchen der Stadt und Wolf 
Thonrädl zu Rechberg wurden die Gränzen genau beſtimmt und 500 
Ducaten Pönfall für den Uebertreter angeſeßt.?) Indeß gehörten nicht 
alle territorialen Theile innerhalb des Umfanges dieſer Raſt in die 
Competenz des Stadtrichter3. Ausgenommen davon waren die Adeligen 
und Geiſtlichen und die jogenannten Freihöfe. (Vgl. Kap. 46). 

Eine große Veränderung in der Juſtizpflege fand in Folge der 
Einführung des römiſchen Rechtes ſtatt, welches das alte deutſche Gerichts- 
verfahren verdrängte und die Machtvollkommenheit des Landesfürſten 
vergrößerte und befeſtigte. Die Verwaltung des Richteramtes kam in 
Juriſtenhände =- der Advocatenſtand wurde ein Bedürfniß.?) An die 
Stelle der Selbſtregierung trat nun das bureaukratiſche Regiment. Die 
Oberaufſicht des Staates machte ſich überall geltend und reducirte die. 
Gemeinde-Autonomie auf ein beſcheidenes Maß. Das .Collegium der 
Genannten wurde 1522 aufgehoben. Die mitunter mangelhafte Rechts- 
pflege und die veränderten Zeitverhältniſſe machten allerdings dieſe 
Veränderung umſomehr nothwendig, als dem Stadtgerichte 1505 zugleich 
das Landgericht übergeben wurde. 

Das Landgericht. 

Wie aus dem Vorhergehenden erhellt, hatte der Stadtrichter die 

Gerichtsbarkeit über die im Weichbilde der Stadt Wohnenden, ſofern ſie 
keiner fremden Jurisdiction unterworfen waren. Er beſaß jedoch nicht 
den Blutbann oder die höhere peinliche Gerichtsbarkeit, d. h. er durfte 
nicht über ſchwere Verbrechen, die an Leib, Leben und Gut greifen, 
aburtheilen. Dieſes Recht ſtand nach der alten Gerichtsverfaſſung uur 
dem Landesfürſten zu, der =- im Beſiße der höchſten Gericht8gewalt = 
dasſelbe in Vollverſammlungen entweder ſelbſt oder durch einen ernannten 
Richter ausübte, und zwar an beſtimmten, Allen leicht zugänglichen 
„Malſtätten“. Solche Malſtätten, in welchen periodiſch wiederkehrend 
Gericht gehalten wurde, waren Tuln, Neuburg, Mautern und Krems.) 
Erſt in den Tagen des Herzogs Leopold V1. (1198-1230) wurden die 
drei Orte: Tuln, Neuburg, Mautern als „rechte“ Taidungsſtätten erflärt. 

!) 1572, 5. Auguſt. Schiedsrichter waren: Era8mus Heuſer zu Zdolsberg, Hans Wilhelm von Friede3heim zu Lengenfeld, Georg Mayr, Beſtandinhaber des 
Sc<lüſſelamtes, Krenn, und Hans Rueſtorfer, Hauptmann auf Göttweih. 

2) Die Stadt hatte ihre eigenen Advocaten, 1724 wurde 3. B. Dr. Renz als 
Advocat beider Städte mit 60 fl. Beſtallung aufgenommen; Reiſen und Criminalia 
waren extra zu bezahlen. (Miſſiv Prot.) ; 

9) v. Luſchin, Geſch. des älteſten Gerichtsweſen3 in Oeſterr. S. 50, 
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König Otacar übte die herzogliche Gerichtsbarfkeit durc<h drei von ihm 
eingeſehte Landrichter zu - Neuburg, Tuln und Mautern- aus und zwar 
zu drei Zeiten des Jahres.) : 

Dieſer mittelalterliche Landes8gebrauch hatte ſich bereits lange über- 
lebt, als. eine neue Zeit mit neuen Verhältniſſen zu Ende des XV. Jahr- 
hundertes anbrach. Es galt die veralteten Formen durch neue, beſſer 
geeignete zu erſeßen. Dies geſchah während der Regierung Kaiſer Maxi- 
milians. I. Kraft der von ihm eingeführten Landesgericht8-Ordnung für 
Unteröſterreich erhielt die Stadt Krems durch die Gnade des genannten 
Kaiſers ein Landgericht, welches in Sachen, „das Malefiz berürend“, zu 
erkennen das Recht hatte. 2) ' 

Die erſte urkundliche Amtshandlung enthält der 1. f. Befehl vom 
Jahre 1536, einige von Langenlois wegen Mordbrennerei arretirte Per- 
ſonen in das hieſige Landgericht zu übernehmen. 8) =- 1538 gab der 
Raiſer einem Bürger von Langenlois, der wegen Ermordung eines 
Landsknechtes verdächtig war, 5alyus conductus auf 4 Monate, in welcher 
Zeit ihm vom Landgerichte wegen Purgation ein Rechtstag geſeht und 
hierüber ' erkannt werden ſolle.) = Ein ſpäteres kaiſerliches Decret vom 
5. März 1569 erklärte die Befugniß des Landgerichtes näher dahin, daß 
der Stadtrath gegen Malefizperſonen, die wegen mitterer Verbrechen, als 
unverſehener Todſchlag und große Diebſtähle, den Tod und die Galeeren- 

- ſtrafe verdient haben, ſchnell procediren, das Urtheil fällen, dieſes aber 
vor der Execution ſammt den anderen Acten der Regierung vorlegen ſolle. 
Bei großen Verbrechen, als Mord, Raub, Brandlegung, und bei geringen 
Vergehen, die nur zeitweilige Gefängnißſtrafe verdienen, könne der Stadt- 
rath das Urtheil exequiren, ohne es vorzulegen. 

Die vom Stadtrichter gefällten Urtheile wurden ſtets der Regierung 
zur Beſtätigung eingeſchickt. 'Die Procedur zeigt folgender Fall. Ein 
kaiſerliches Schreiben vom 26. Mai 1564 forderte den Stadtrath auf, 
„die Verbrechungen aller gefangenen malefiziſchen Perſonen und verfaßte 
Urtheile“ ſogleich zu Handen der n. ö: Regierung zu überſenden. Der 
Stadtrath überſchi>te die „Urgichten“ (Bekenntniſſe) von zwei gefangenen 
Malefizperſonen, nämlich Hanns Sunnleutner und Hanns Weinrufer. 
Der Erſtgenannte, welcher nur verſchiedene Diebſtäle begangen, wurde 
de38 Lebens begnadigt und dafür: 6 Jahre lang, ſeine Sünden und Ueber- 

!) 1255. (Urfundb, ob der Enns, UI. S. 214, 219). 
?) 1505, 5. Mai. (Vgl. Strobl, a. a. O. 1883,.S. 48). 
3) 1536, 13. Sept. „UO 
2) 1538, 24. Mai. 
Dr. Kerſchbaumer, Geſchichte der Stadt. Krems, 51 

<> 
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tretungen zu büßen, „auf die Galere“ verurtheilt; derſelbe ſei alſobald 

wohl verwahrt in das Amts8haus nach Wien zu ſenden.?) =- Die Aus- 

führung des über Hanns Weinrufer geſchöpften Urtheiles wurde dem 

Stadtrath überlaſſen. Aus den vorliegenden Ausſagen geht hervor, daß 

dieſer bekannte, „er habe ſeiner Hausfrau ſelig niht mehr als einen 

Streich mit bloßer Hand gegeben, aber keinen Stein gehabt, habe e3 auch 

nicht vorſäßlich gethan. Das wolle er mit Gott bezeugen, daß ſeinem 

Weibe dieſer Streich nicht ſchädlich geweſen, ſondern ſie ſey, nachdem ſie 

gleich die Frais angeſtoſſen, wie ſie dann ſol<e große Krankheit zuvor 

lange Zeit an ihr gehabt, darin erſti>t, und alſo durch Gott von dieſer 

Welt abgefordert worden. So ſey auch Jedermann bei beiden Städten, 

Krem3 und Stein, wohl bewußt, daß er niemals für rumoriſch und 

zänkiſch beſchrieen noch erkannt worden ſey -- begehre Gnade“. Das 

Urtheil lautete: „Auf dieſe des Weinrufer's8 gütige und peinliche Ausſage 

erfenne ein ehrſamer Rath, den Thäter, dieweil befunden wird, daß er 

die That nicht vorſäßlich gethan, an den Pranger zu ſtellen, und ihm 

einen Schilling zu geben, darauf ihm die zwei Städte und den Burgfried 

zu verbieten“. Das Urtheil wurde am 16. Juli 1564 vollzogen.?) 

Wir wollen noh einige andere peinliche Gericht3verhandlungen 

anführen. Einige Kremſer Bürger ſtanden 1618-1620 im Verdacht mit 

den Feinden des Landesfürſten zu conſpiriren. Ein verdächtiger Menſch 

war 1618 in Wien eingezogen worden. Der Stadtrath verlangte, daß 

man dieſen Menſchen nach Krems ſchaffe, hier werde man ſchon heraus- 

bringen, wer ihn ausgeſchit und wer ſeine Zehrungskoſten beſtritten habe. 

Im Jahre 1610 hätten ſich auch zwei Bürger, Gottfried Sanger und 

Jacob Exelmeier wider die verſtorbene Kaiſerl. Maj. gebrauchen laſſen, 

man fand aber das Concordienbuch, welches ſie bei den Proteſtanten 

herumtrugen, und die anderen Briefſchaften bei ihnen, führte ſie nach 

Wien, wo ſie am Hohenmarkt an den Pranger geſtellt, und einer davon, 

der Rädelsführer Sanger, öffentlich caſtigirt wurde. Jeßt ſei man bedacht, 

ſolche Dinge fern zu halten, und den dem Kaiſer geſhwornen Eid zu 

achten. *) 
Huß, Bäcermeiſter zu Stein, ein wohlhabender Mann, ſtand ſchon 

1618 im Verdacht Contributionen den feindlihen Truppen Thurn's 
abgeliefert zu haben. Im Jahre 1619 gab er gelegentlich des Einfalles 

der böhmiſchen Rebellen den aufrühreriſchen Ständen heimliche Nachrichten. 

1) Wien, 7. Juli 1564. 
2 Kaltenbek, Kalender Austria. 

) 1618. (Drig. Concept im Stadtarchiv). 
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Im Jahre 1620 wurde er gerichtlich eingezogen und da er ſeine That 
eingeſtand, verurtheilte ihn der Rath der beiden Städte zum Tode. In 
welcher Weiſe dies geſchah, ergibt ſic< aus folgender Darlegung der 
abgegebenen Vota: 

„Melchior Lebſanfft erkent zu Recht, daß obbemelter Huß um ſein begangenes 

Delictum des Landt verwieſen werde und ſein Hab und Gut dem Landesfürſten 

verfallen ſei. Dieſem Urtheil des Melchior Lebſanfft ſchließen ſich an Alam Scares, 

Hainrich Fal>h, Georg Edtmüller, Wolf Engelsberger, Wolf Sunner, David Höpſen- 
graber, Simon Eſterle, Chriſtoff Jbſſer, Jacob Geldtmayer. Auf den Tod durch das 

Schwert und Conſi3cation der Güter erkendt: Stephan Benedicter, Thobias Franz, 
Hanns Müllner, Johann Hamerl, Melchior Müllner, Chriſtoph Schrezmayer. Nach 

dieſen mit Ordnung im wohlbeſeßten Rath abgeforderten Votis, hat Herr Burger- 

maiſter Sr. Khaiſl. Majeſtät und des löbl. Hauß Deſterreich treuer Drener auch 
nachfolgendes Votum geben, und damit beſchloſſen, daß nemlich Huß wohl verdient 

hätte, daß man ihm das Haupt ſammt der rechten Hand, mit der er Sr. Majeſtät 

und dem ehrſamen Rath beeder Stett als ſeiner fürgeſezten Obrigkeit treu und 

gewerttig zu ſein geſchworen (darüber aber mainaidig gehandelt) abſchlagen ſolle, 

jedoch dahin erkhent, daß er mit dem Schwert audern zum Exempel und Abſcheuch 

vor ſeiner Behaußung vom Leben zum Tod gericht werden und dem Landesfürſten 
all ſein Hab und Gut verfallen ſein ſolle. Weil aber mehrbeſagter Huß nie ain 
gemain Malefizperſon, ſondern ain alterlebter Burger bei den Stetten geweſt, und 
inmediate wider Ihre Kay. Maj. und ſeinen gethanen bürgerlichen Aydt gehandelt, 

alſo hat der E. Rath daſelbſt ſol<he3 geſchöpftes Urtl Ihrer Kay. Maj. zu der aller- 

gnädigſten Reſolution und Begnadigung überraicht.“!) 

Im Jahre 1629 wurde ein Gaſtwirth mit ſeinem Weibe, einer 
Magd und einem Knechte hingerichtet, weil ſie durch längere Zeit Gäſte, 
die in ihrem Hauſe zuſprachen, beraubten, ermordeten und dann heimlich 
verſcharrten. Der Hausherr wurde gerädert und dann geviertheilt, die 

andern geköpft. Sie ſtarben unter Zeichen großer Reue.*) 
Ein Criminalproceß vor dem Stadtgerichte aus dem Jahre 1660 

zeigt folgenden Verlauf.“ Ein gewiſſer Veit Kirchpüchler, „ſchweifender 
Krämer“, geboren zu Obergrub in Oeſterreich nächſt Göller5dorf, 24 Jahre 
alt, wurde im Juli 1660 in Krems verhaftet, weil er verdächtig ſchien, 
an dem 1659 von einer Räuberbande in Oberöſterreich vollbrachten 

Raubmorde de38 Grafen Tättenbach theilgenommen zu haben. Derſelbe 
wurde am 4., 14. und 25. Auguſt verhört. Er gab an, als Krämer 
mit einem „Anhang“ ſeit Jahren herumzuziehen. An den Grafen habe 
er nicht Hand angelegt, ſondern ſei nur Schildwache geſtanden, wofür er 
100 Reichsthaler erhalten habe; außerdem bekannte er mehrere Diebſtähle. 

Veber den von dem Stadtrichter Joh. Chriſtoph Altſchmidt an den 

1) 1626, 24. Febr. (Stadtarchiv). 
2?) Annal. S8. J. Crems, 

j 31* 
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Stadtrath erſtatteten Bericht erging an jenen die Verordnung, den Ver- 
hafteten nochmals zu vernehmen „und ihn mit Formirung gewiſſer 
Fragſtu>, an Seitenſtellung des Freimanns 2c. ſcharf zu examiniren". 
Veit Kirc<hbüchler wurde anfänglich mit der Tortur blos geſchrec>t, da 
aber dies nichts fruchtete, mittelſt der Daumſtöcke geſchraubt. Nun bekannte | 
er, dem Grafen mit dem Degen einen Stoß zugefügt zu haben. Da man 
aus dem Maleficanten nichts mehr herausbrachte und keine weiteren 
Indicien und Klagen vorhanden waren, „darumben er härter zu exami- 

niren wäre", legte der Stadtrichter dieſes Verhör dem Stadtrathe vor. 

(Das Gericht beſtand aus 2 Beiſigern und dem Gerichtsſchreiber). Der- 

Stadtrath war damit noch nicht befriedigt, ſondern vermuthete, daß Veit 
Kirchpüchler „bei anderen Beraubungen und Todtſchlägen ein Intereſſirter 

jei“ und befahl daher den Verhafteten auf den „Recthurm“ zu führen, 
allda erſtlich auf den Stein zu ſeen und mit Formirung gewiſſer Frag? 

ſtücke ihn, jedoch ohne Gewicht, aufziehen zu laſſen. Am 25. Auguſt wurde 
der Maleficant zweimal aufgezogen und dem dritten Verhör unterzogen: 

Er geſtand noch fünf Raubanfälle und daß er zwei Jahre bei der Raub- 
geſellſchaft intereſſirt geweſen ſei. Am 4. September erklärte der Stadtrath, 
daß die Ausſage „allbereit genug“ ſei und daß nunmehr der Herr Stadt- 

richter mit dem Erkenntniß vorgehen ſolle. Zufolge dieſes Beſcheides 
wurde am 7. September das „unparteiiſche Geding" aus 26 Perſonen, 
den Bürgermeiſter und Stadtrichter an der Spike, zuſammengeſeht, welches 

das Urtheil ſchöpfte: „Der Thäter Veit Kirchpüchler ſoll auf die gewöhn- 
liche Richtſtätte zum Hochgericht am Wachtberge hinaufgeführt, alldorten | 
ihm ſeine Glieder durch den ganzen Leib von. unten auf mit dem Rad 

abgeſtoſſen und alſo vom Leben zum Tod hingerichtet, folgendes der todt? 
Körper männiglichen zum Abſcheuchen in das Rad geflochten, alſo aufgeſte>t 
und über den Kopf ein Galgen gemacht werden“. Das per majora 
gefällte Urtheil wurde am 14. September der n. ö. Regierung vorgelegt 
welche am 22. September das Urtheil mit der Milderung beſtätigte, daß 
der Thäter von oben herab gerädert werden ſoll. Am 7. October wurde 

Veit Kirchbüchler zum Hochgericht am Wachtberg geführt und zwar durch 
eine Schlucht, die heutzutage noch der arme Sündergraben heißt, und die 

- Hinrichtung vollzogen. Der Theil des Wachtberges, wo das Hochgericht 

- vor Alters geſtanden hat, heißt jezt noch der Galgenberg. ") Nach dt! 

. „) Das Hochgericht auf dem Wachtberg beſtand ſchon früher, wie aus folgender 
Notiz he ? M dem 

HEHN € Ifen 200 Weihe dn eg on Unge ad zan d 
mauern laſſen, und darauf aus “ LL 6. aus dem : ' c geben 4 Pfund 66 „“ (Strobl, 1. €. 
Rechaungsbuch der Richter zu Krems GEBE EN :
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Hinrichtung erging noch ein Bericht an die Regierung, welche am 
22. October denſelben zur Kenntniß nahm.) 

Weitere Belege enthält folgende Specification der vom Mai 1687 bis 1689 
beim Landgericht Krems in Arreſt geweſenen und abgeurtheilten Malefizperſonen 
ſammt deren Verbrechen und Strafen. 

Georg Zäh hatte am 31. Mai 1687 mit einer Piſtole den Abde>er zu 
Grafenwörth, Hanns Gallus, erſchoſſen. Am 23. März 1688 erfloß das Urtheil: 
„Es habe ſich zwar der Georg Zäch a pona ordinaria purgirt, ſei aber wegen 
vorbeigegangenen Exceß des entleibten „groß Leib8“ hinterlaſſenen Wittib 50 Thaler 

neben der gebührenden Kanzleitax, item 15 fl., welche pro salute animw defuncti 
angenommen werden ſollen, wie auch dem ex offo beſtellten Herrn Inpugnanten 

10 Thaler für ſeine gehabte Mühewaltung zu bezahlen ſchuldig. Welcher Abſchied 
am 28. September 1689 von der hochlöblichen Regierung zu Kräften erkannt 
worden iſt. 

Roſina Schinaglin, ledig, 32 Jahre alt, hatte ein todtes Kind geboren, 
welche3 ſie dem Vermuthen nach um das Leben gebracht. Sie wurde in Verhaft 

gezogen und examinixt. Da jedoch weder aus den examinihus noF Beſchauen das 
factum flar erwieſen werden konnte, iſt ſelbe in das Bürgerſpital den krankrn Leuten 
aufzuwarten auf drei Jahre condemnirt worden. 

Johann Sterz, Unterthan des Kloſter3 Jwbach, hatie dem Hanns Pleſtl 

„in der voller weiß" einen tödtlichen Streich zu Langenlois (wo die Städte Krem3 
und Stein das Landgericht haben) gegeben. Nachdem der Beſchädigte wieder geheilt 
worden, käm ein Vergleich zu Stande, kraft welchem der Thäter dem Wundarzt für 

Mühe und Arzeneien 18 fl. und einen Eimer Wein, dem Beſchädigten aber 30 fl. 

für Schmerzen und Verſäumniß zahlen ſollte. 

Han38 Georg Wäſcher, von Wien bei St. Ulrich gebürtig, wurde hier | 

wegen Diebſtahl verhaftet. Da ſich herausſtellte, daß er ſchon an mehreren Orten 
wegen Diebſtahl verhaftet geweſen, ſo wurde ihm als mehrmaligen Urphetsbrecher- 
durch den Freymann am Pranger die re<hte Hand abgeſchlagen und er auf ewig 

des Landes verwieſen. 

Chriſtian Krappenberger, aus Kürnberg bei Melk gebürtig, ſeines Hand- 

werkes ein Fleiſchha>er, wurde in Stein bei einem Diebſtahl auf offener That ertappt, 

und dabei unmenſchlich zerhaut. Curirt aus dem Arreſte entlaſſen, wurde er nach 

Ausſtellung einer geſchwornen Urphet auf ewig des Landgerichtes verwieſen. 

Wolf Moſtgrabner aus Scerfling, wegen eines kleinen Diebſtahls ver- 

haftet, wurde den hier ſtationirten Starnberg'ſchen Werbern übergeben. ; 

Johann und Bernhard Jungwirth wurden auf ewig verwieſen, weil 

ſie falſche Geldſorten ausgegeben hatten. 

Johann und Helene Paſcher aus Wien hatten etliche meſſingene Ringe 

als goldene in Langenlois verkauft. Zur Strafe wurden ſie eine Stunde an den 

Pranger geſtellt und gegen ſchriftliche Urphet auf ewig des Landgerichtes verwieſen.?) 

1) Vgl. Kremſer Wochenblatt 1856, Nr. 24-30. Die Proceßacten faſſen 
12 kleine Bogen. ; 

" Miſſiv Prot. des Stadtrathes v. J- 1689. 
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M. Barbara Kiener von Langenlois wurde von dem Gerichte zu Krems 

zu 5 Jahren Kerker in Eiſen und zu öffentlichen Arbeiten verurtheilt, weil ſie ihren 

Ehemann, bürgerlihen Kürſchnermeiſter zu Langenlois, vergiften wollte.!) 

Nicht ſelten mußte der Landrichter politiſcher Vergehen wegen 

ſeines ernſten Amtes walten. Ein Beiſpiel. 
Im Jahre 1527 erſchien in Krems ein landesfürſtlicher Befehl, 

den von dem Woiwoden in Siebenbürgen Johann Zapolya, als angeb- 

lichen König von Ungarn, nach RegensSburg zur ReichSverſammlung 
abgeſchickten Geſandten, Namen8 Pampfi Januſch, wenn derſelbe in Krems 

ankomme, dort anzuhalten, in Verwahrung zu nehmen, und ſogleich der 

Regierung hierüber zu berichten.) Am 9. April kamen wirklich zwei 

Geſandte des Woiwoden 12 Uhr Mittag3 hier an und wieſen ſich aus 
als Johannes Panieffy, Comes perpetuus, und Andreas Praepositus 
Strigoniensis. Man hielt ſie hier an, ungeachtet ſie ſich hoch darüber 
beſchwerten, daß es unerhört und unbillig ſei, da man doch die Geſandten 

Sr. Majeſtät König Ferdinands auf dem Rakoſch in Ungarn treu und 

ehrlich gehalten. „Ueber 4 Stund redeten ſie uns zu (berichtet der Rath 
nach Wien) ddo. 9. April, ſie ziehen zu laſſen, aber wir erwiederten, 

es ſtehe un3 nicht zu, hierüber weiter zu disputiren, wir vollziehen höhere 

Befehle. Wir hätten ſie gern in eine ſchöne Behauſung gebracht und 
bewirthet, aber ſie lehnten e8 ab, und ſagten, ihr Herr habe ſie mit 
Zörung genugſam verſehen. Wir laſſen aber im geheim durch ettliche 

Perſonen, ſo ungariſch verſtehen, auf ſie ſehen, und halten die Thore 

beſeht“. =- Ein landesfürſtlicher Befehl verordnete, die ſiebenbürgiſchen 

Geſandten ſammt ihren Dienern wohl zu verwahren, und nicht die mindeſte 

Correſpondenz zuzulaſſen. Von der Regierung wurden zwei Commiſſäre 
hierher geſandt, um mit Zuziehung der hieſigen Vorgeher und zwei Raths“ 
Verordneten ſämmtliche Schriften der obigen Reiſenden zu viſitiren.*) 

Der Umfang der Gerichtsbarkeit erlitt 1625 durch die Errichtung 
des Land- und Feldgerichtes zu Grafenegg, welches ſich bis an das Weich- 
bild der Stadt Krems erſtreckte, eine bedeutende Schmälerung. Die 

Herrſchaft Grafenegg, welche vor Zeiten Neuſtättenberg oder Aſpersdorf 
geheißen, gehörte dem Ulrich von Grafenegg, von dem ſie Kaiſer Max 1- : 
kaufte. Der Kaiſer verlieh ſeiner Herrſchaft nun ein ſogenanntes 34 
gericht.) 1625 erhielt Johann Verda von Verdenberg, öſterreichiſche! 
Hoffanzler, als Beſiker dieſer Herrſchaft ein förmliches Privilegium ds 

') Geſchichtl. Beil. zur Curr. der Diöceſe St. Pölten. 1. 544. 3 1527, 23. März. (Stadtarchiv). | en ) 1527, 11. April. (Stadtarchiv). 
*) d. i, über das flache Land, außerhalb des Weichbildes der. Stadt. 
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Land- und Feldgerichtes. Dazu gehörten: Weinzirl, Theiß, Nieder- und 

Ober-Radendorf, Radendorfer-Neuſtift, Lander3dorf, Thanedorf, Schli>er3- 

dorf, Nondorf, Gerer8dorf, Brun, Streitſtorf, Ober- und Unterwädling, 

Gneixdorf, Zeißlberg, Eſelſtein und 2 Häuſer von Hohenſtein. ?) 1647 

beſchwerte ſich der Verwalter der Herrſchaft Grafenegg über Eingriffe 

des Stadtrathes Krems, da dieſer das jährliche Vogtgeld und Gänſe von 

Oberrohrendorf den Hütern abfordere; worauf der Stadtrath antwortete, 

daß zwiſchen Landgericht und Vogtei eine große Differenz ſei; das Vogt- 

recht über Ober-Rohrendorf beſißze Krems ſeit urfürdenklichen Jahren und 

für die Vogtei werde einem jeweiligen Stadtrichter jene Gabe geliefert. 

Durch Vermittlung der Regierung kam ſpäter ein Vergleich über einige 

ſtreitige Puncte (Au8markung des Landgerichtes und Burgfrieden8, Feld- 

gericht, Aufnahme der Hüter 2x.) zu Stande. ?) =- In ähnlicher Weiſe 

entſchied die Regierung zwiſchen Krems und der benachbarten Herrſchaft 

Rechberg, daß die einkommenden Maleficanten hieſiger Stadt dem Land- 

gerichte bei dem weißen Kreuz, dem alten Herkommen gemäß, ohne 

Widerrede ausgeliefert werden ſollen. 9) =- Im Jahre 1708 wurde der 

Landgericht3bezirk in Lengenfeld und Mittelberg abgegränzt. 

Die Umwandlung des Lehenſtaates in einen Beamtenſtaat, ſpeciell 

die Ausübung der Gerichtsbarkeit erheiſchte, daß auch beim Stadtrathe 

zu Krems ſtets geprüfte Juriſten als Richter und Räthe angeſtellt 

wurden. Unter Kaiſer Joſeph Il. wurde, wie oben S. 470 angeführt 

wurde, die Anſtellung von zwei juridiſch geprüften Magiſtrats3räthen 

eigens anbefohlen. Dies blieb bis zur Einführung der neuen Gerichts- 

ordnung im Jahre 1850. Seitdem fungirt in Krems ein k. k. ſtädtiſch 

delegirtes Bezirk8gericht und ein k. k. Kreisgericht. 

Vordem befand ſich in Krems ſtets ein eigener Scharfrichter 

zur Vollziehung der gefällten Urtheile. 1423 begehrte Herzog Albrecht, 

daß der Stadtrichter den Scharfrichter zu einer Hinrichtung nach Korneu- 

burg ſchie, weil der Wiener Scharfrichter geſtorben war. 1625 erſuchte 

der Markt Langenlois, daß der hieſige „Freimann“ dorthin geſchickt 

werde, um einen Zimmermann zu begraben, der ſich dort erhenkt hatte. 

In Krems befand ſich nicht nur ein Freimannshaus (Nr. 52), ſondern 

auch eine Freimanns8gaſſe.) Am 13. October 1849 wurden alle Land- 

1) Keiblinger, Geſchichte Melk. I11. 34. 

2) 1703, 23. Zuli. 
3) 1701, 6. April. : 

N DIE Stabe und Landgerichtsdienerhaus (Eisgaſſe Nr. 28) wurde 1795 

an Mu Wildprethändler verkauft, ſhon früher (1792) das Freimannshaus (Nr. 52). 
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gerichte des Kreiſes O. M. B. verſtändigt, daß die durch den Tod der 

Witwe Hagn erledigte Scharfrichteröſtelle 'in Krems nicht -mehr beſeht 
- werde, und man ſich im Falle des Bedarfes an das Criminalgericht in 
Wien wenden müſſe. 1) 

Das Widengericht. 

Zu den alten Rechten der Pfärre gehörte das ſogenannte Widen- 
gericht?), d. i. die Gerichtsbarkeit über jenen Bezirk der Stadt, über 
welchen die Pfarre kraft der oben (S. 153) angeführten Schenkung des 
Kaiſers Heinrich Ill. vom Jahre 1054 zugleich Grundobrigkeit war. In 
der betreffenden Urkunde heißt e8: „Wir beſtimmen zugleich, daß Alle, 
die auf dieſem Gebiete ſich befinden, in allen Klagen und Rechtsgegen- 
ſtänden, nur beim Pfarrer, dem Seelſorger dieſes Ortes, ihr Recht ſuchen 
ſollen, und daß Niemand ſich die Gewalt anmaße, auf dieſer Schenkung 
zu richten, zu pfänden, oder irgend ein Recht auszuüben, mit Ausnahme 
dieſer drei Fälle, wenn nämlich dort ein Dieb, ein Mörder, ein Noth- 
züchter ergriffen wird, muß er vor das öffentliche Gericht geſtellt werden".9) 
Die Bürgerſchaft erklärte 1250 eidlich „zu achten, zu fördern, zu ſchüßen 
alle Freiheiten und einzelnen Rechte, mit welchen der Herr Hainrich, der 
erlauchteſte römiſche Kaiſer, die Kirche zum h. Vitus in Chrembs beſchenkt 
hat, die auch in dem königlichen Freibrief ſelbſt der Ordnung nach auf 
das Klarſte ausgedrückt iſt“.+) 

Obwohl die Echtheit der erſtgenannten Urkunde mit Recht angeſtritten 
wird (vgl. S. 153, Note 2), ſo läßt ſich doch nicht in Abrede ſtellen, daß 
das Widengericht von der Pfarre thatſächlich und unangefochten durch 
Jahrhunderte ausgeübt und von den Landesfürſten, namentlich 1360 von. 
Herzog Rudolph IV. und 1419 von Kaiſer Sigismund beſtätigt wurde.*) 
Schon der einzige Umſtand iſt entſcheidend, daß die ſonſt ſo empfindlichen 

. ?) Der Scharfrichter und ſeine Gehilfen erhielten je 3 fl. Diäten per Tag, 
die tragbaren Vorrichtungen hatte ex ſelbſt mitzubringen. : -) Vidum oder Videm bedeutet im Mittelhochdeutſchen ein zur Kirche gewid- metes Gut, daher Vidumgericht. Noch jezt heißt in Tirol der Pfarrhof: Widwy. Die Widen als Stadttheil kommt 1339 in den Acten vor. 1 M0 007 Sori überſeßt aus dem Lateiniſchen. ee m 4 ol. 62. DIE . „En MÜHL ANE Mind Mitae Finz Chron Es riginal. in der königl. Bibliothe? München. Mitgeth ; 

; <) 1250, Krems. (Copie im Pfaxrurbar vom Jahre 1610. Eine uralte Copie im Stadtarchiv. Lade 1. N= 2. Bei Kin 1:6. GE: 9. : . 9 In der Urkunde ddo. Wien 1360, 26. Juni, heißt es :-„Rudolphus IV. archid. Austrie, medico guo et domegtieo capellano Gerungo, decano eccles1? 
in Chremsa. . Patav. die. mansgum regium vulgariter dietum -Kenigshub ab ZE Romanorum imperatore anno 1054 ecclegig Chremsensi collatum con rmat*, (Urbar der Pfarre Krems, Fol. 63,64).
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Kremſer den factiſchen Beſtand des Widengerichtes von jeher anerkannten 
und reſpectirten. Der. Dechant von Krems hatte behufs des Richteramtes 
ſeine eigenen Beamten. So werden ſchon 1239 in einer Urkunde Gottfried, 
Hartwig und Hugo in Crems als „decani notar“ angeführt.) 

Als Beleg für die Ausübung des Widengerichtes möge ein Urtheil 
des Widenrichters Albrecht Pyber vom 25. September 1404 dienen, 
welches ſich im hieſigen Stadtarchive erhalten hat. Ein Jude zu Krems, 
Namen3 Swerzl, Herſchleins Sohn von Hadersdorf, klagte, daß ihm 
Hanns der Liechtenberger, Weber zu Krems, ſechsthalb Pfund Wiener 
Pfennig ſchuldig und nun flüchtig geworden ſei. Der obgenannte Liechten- 
berger wurde zur Verantwortung geladen, erſchien aber nicht. Es wurde 
conſtatirt, daß dieſe Schuld mit Einwilligung des Burgherrn Dechant 
Treberger eingegangen und im Zudenbuche verzeichnet worden war. 

Darauf gaben die Beiſizenden „Mann für Mann“ ihre Meinung. ab 

und der Widenrichter ſprach das Urtheil: „Wenn der Vorgeforderte nicht 
zur Verantwortung komme, bis daß ich aufſtünde (das Gericht aufhebe), 
noch jemand ſich ſeiner annehme, dann ſolle der Burgherr den Juden 
in Nuß und Gewähr ſezen, damit dieſer zu ſeinem Geld komme ; dagegen 
ſoll ex dem Richter ſein Recht geben (die Gerichtskoſten bezahlen“.?) 

Erſt im XV[. Jahrhundert erhob die Stadt Proteſt dagegen und 
ſezte alle Hebel in Bewegung, um das Widengericht an ſich zu bringen. 
Der Stadtrath benüßte nämlich im Jahre 1522 die Vacatur der Pfarre 
und bat die Regierung das Widengericht dem Pfarrer zu nehmen und 
es der Stadt zu verleihen. In der Auseinanderſezung heißt e8: Kaiſer 
Heinrich habe einem Pfarrer von» Krems (Arzt Sr. Maj.) ein Drittel 

der Stadt in dem Hueben, jeht Wivdengericht genannt, mit aller Gerichts- 

barfeit (außer Diebſtahl, Todtſchlag, Frauennothzucht) übergeben. Was 

den Kaiſer zu ſolcher Theilung des Gerichtes bewog, ſei unklar ; vielleicht 

weil die Juden daſelbſt wohnten oder vielleicht weil jener Theil öde 

war. . Das Gericht trage keinen Nuten; die pfarrlicen Verwalter ſeien 

oft gerichtgunwiſſend und ohne Anſehen; zwei Gerichte in einer mit 

Mauern umfaßten Stadt ſeien nachtheilig, denn es darf ſich ein Uebel- 

thäter nur ins Widengericht begeben, ſo ſei er ſtraflo8; da könne ein 

1) 1239. Obige Notare erſchienen da als Zeugen in der Schenkung eines 

Hauſes in Krem3 an das Kloſter Lambach. (Urkb.: Oberöſterr. II. 245). Widenrichter 

1391--1463 ſiehe bei Strobl a. a. O...S. 57. R 
2) "Das Urtheil beginnt mit den Worten : „Ich Albrecht Pyber, purger und 

jetz Widenrichter ze Chrembs bechenn offenleich mit dem prief. . . da ich ze 
Chrembs auf der widem in dem Techanthof in offner Schrann 8387 an dem 
rechten und pey mir der erber gedingen“. (Drig. Bergam. im Stadtarch., Lade Il. 
Nr. 19. Siegel abgeriſſen. Mitgetheilt durc< Güte des' Herrn Profeſſors Dr. Strobl). 

EPS 
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Stadtrichter keine polizeiliche Ordnung halten. Das Stadtgericht ſei 

überdies klein und würde dadurch an Anſehen gewinnen. Der Kaiſer 

möge daher den neuen Pfarrer bewegen, vom Widengericht abzuſtehen, 

und ſolches mit dem Stadtgericht vereinigen, ſo daß nur Ein Richter 

für beide Städte ſei. ?) 
Bald darauf tagte in Krems eine königliche Regierung3-Commiſſion 

zur Ordnung und Reformation allerlei Puncte, welche Geiſtliche betreffen. 

Dieſelbe äußerte ſich: „eine große Irrung ſei das Widengericht ; es tragen 

ſich täglich rumor und andere böſe Sachen zu; wenn einer dem andern 

ſchuldig iſt, lauft er auf das Widengericht, ſo iſt er frei; es ſei auch 

nicht von allen Landesfürſten beſtätigt worden, nur von Einigen ; zum 

Nutz der Polizei und Frommen der Bürgerſchaft ſei es aufzuheben und 

zum Stadtgericht einzuziehen “.2) Thatſächlich übte der Stadtrath die Gerichts- 

barkeit aus; denn 1538 beklagte ſich der Pfarrer, daß der Stadtrath ihm 

das Widengericht nicht mehr exerciren laſſe; „ein Pfarrer ſei über 100 

Jahre vom Landesfürſt mit vielen Häuſern in Krems liegend gefreit, 

ſo daß ein jeder Pfarrer ein eigenes Widengerichtl, ein anſehnliches 

Grundbuch und ein eigenes Inſiegel gehabt, einen eigenen Widenrichter“. = 

Waun das Widengericht geſeklich eingeſtellt wurde, läßt ſich urkundlich 

nicht feſtſtellen. Mit der Oberherrſchaft des Staates, der Alles an ſich zvg 

(vgl. oben S. 480), hörte es von ſelbſt auf. 

Fremde Gerichtsbarkeit. 

Eine beſondere autonome Gericht8barkeit beſtand im Mittelalter für 

die Adeligen und Geiſtlichen. Alle im Weichbild der Stadt angeſeſſenen 

Grundherren waren von der ſtädtiſchen Gerichtsbarkeit exempt. Herzog 

Rudolph I1V. hob mit der Verordnung vom 20. Auguſt 1360 dieſe 

Prärogative auf,*) was für die Stadt von Bedeutung war. Kraft dieſer 

Verordnung übergab der Herzog die Grundherrſchaft beider Städte 

vem Stadtrath mit dem Beiſake, daß die anderen vermeintlichen Grund- 

herren oder Grundbücher ſich nicht unterſtehen ſollen grundherrliche Acte 

vorzunehmen; ſolche ſtehen dem Rathe zu, der hievon eine gewiſſe Taxe 

zu nehmen hat; die etwa beſtehenden „Burgrechte“ ſollen dem Rathe 

abzulöſen oder zu kaufen gegeben werden. =- Die Stadt behielt ihre Grund- 

herrlichkeit mit Eiferſucht aufrecht. So wurde z. B. ein Adeliger, Peter Carl 

von Carlshofen, wegen einem an die Ringmauer ſtoſſenden Stadl und Gärtl 

1) 1522. Bfingſttag nach Udalrici. (Stadtarchiv). 
2) 1524, vs 5s . S 4) 
3) Strobl, a. a. OÖ, Beil. Nr. IX und X.
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1671 in das neue Grundbuch an Nut und Gewähr geſchrieben. ?) =- Im Jahre 
1692 ließ der Stadtrath ein Decret publiciren, daß kein Bürger ſich unter- 
ſtehen ſolle, den allhieſigen Grundbüchern ein Pfundgeld zu bezahlen, 
widrigenfalls die Uebertreter geſtraft oder gar abgeſtiftet werden ſollen, 
geſtalten die Bürgerſchaft zufolge Privilegium Rudolph IV. hievon befreit 
ſei.?) Ein ähnliches ſcharfes Edict vom Jahre 1693 verbot der Bürgerſchaft 
von ihren im Burgfrieden liegenden Grundſtücken bei hieſigen ſich befind- 
lichen Grundbüchern ein Pfundgeld zu entrichten ; bei deſſen Anforderung 
ſei ſogleich einem Rathe Anzeige zu machen. =- Eine Neugeſtaltung des 
Unterthan38- und grundherrſchaftlichen Weſens wurde durch die Urbarial- 
reform Maria Thereſia's angebahnt. Concurrirende Grundherrſchaften 
waren: Gobel8burg, Grafenegg, Unterdirnbach, Senftenberg, Lilienfeld, 
Weidling, Imbach, Stift Wilhering, Lambach, Aſpach, Baumgartenberg, 
Herrſchaft Droß, Brunn im Wald, Loiben, Eiſenthür, Pfarre Stein. 

Zehentherrſchaften : Pfarre Krems, Herrſchaft Baumgartenberg, Gobelsburg, 
Droß, Göttweig. =- Durch die Aufhebung von Zehent und Robbot und 
mit dem Patent vom 5. Juli 1853 über Regulirung und Ablöſung der 

Servituten erreichte dieſes Unterthänigkeits8verhältniß ein glückliches Ende. 

Wenn übrigens auch mit der oben angeführten Verordnung Herzogs 
Rudolph IV. die weltliche Gericht3barkeit des Clerus in der Stadt 
aufhörte, ſo blieb doch das privilegium fori für den Clerus aufrecht, 
das heißt : für den Clerus beſtand ein eigenes geiſtliches Gericht, und zwar 
zu Maria Stiegen in Wien, wo der Generalvicar des Biſchofs von 
Paſſau ſeinen Sitz hatte. Da es in Krems viele geiſtliche Beſikungen 

gab, ſo fehlte es nicht an allerlei Klagen und Conflicten mit dem 

Paſſauer Conſiſtorium. Wir wollen nur etliche regiſtriren. 
1516 verklagte der Stadtrath den Kaplan der Katharinakapelle Hans Rurrer, 

daß ex von Barbara Weſtnerin, einer alten ſchwachen Frau, eine Bannſchuld forderte, 

und weil ſie zu Martini nicht bezahlte, ſie in Bann gethan habe. Der Rath habe 

ausgleichen wollen, aber der Kaplan ſei nicht erſchienen. Der Official möge ihn 
bewegen, von ſeiner Hartnädigkeit abzuſtehen, die Frau aus dem Bann thun, und 
ihn vermögen, ſich mit dem Vorhandenen zu begnügen. *)=- Jm November desſelben 

Jahres citirte der Paſſauer Official den Stadtraty na<h Wien, „ob violentam injec- 

tionem in Marc. Burger acolytbum“, widrigenfalls er als excommunicirt erklärt werde. 
Der Stadtrath machte dem Paſſauer-Official eine Vorſtellung, indem er erklärte, man 

habe den Marcus Burger arrettirt, weil er bei Nacht ohne Licht auf der Gaſſe 

gegangen ſei, wa38 wegen des früheren Aufruhres der Schule vorgeſchrieben iſt. 

1) Gewährextract 29. September 1676 für ſeine Gemalin Sophia Sibylla. 
geb. Englin von Wegrain. (Stadtarchiv). 

2) 1692, 7. Juni. 
3) 1516 Miſſ.-Prot. 
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Als man am Morgen erkannte, daß er eine geiſtliche Berſon ſei, ſei er ledig gelaſſen 

worden. Der Official möge daher ſolche Citation abſchaffen.) =- 1556 verklagte der 

Rath den Gangolph Wanger wegen JInjurien beim Paſſauer Official. Dieſer forderte, 

daß die Klage in lateiniſcher Sprache verfaßt ſei, wogegen der Rath ſich an die 

Regierung wendete und von dieſer Forderung frei zu ſein bat, weil die Schmähung 

deutſch war und weil wenige Mitglieder des Rathes lateiniſch verſtehen.?) =- Im 

December 1580 wurde Prieſter Andreas Wäſchel wegen. eines zu Stein begangenen 

Mordes eingezogen. Der damalige Official Kleſel forderte ſeine Auslieferung an das 

Paſſauer Conſiſtorium, was der Rath verweigerte, ſpäter jedoch den Arreſtanten dem 

Dechant zur Ablieferung an das Conſiſtorium übergab.*) =- Der Probſt von Reichers8- 

berg proteſtirte 1696, daß der Stadtrath den Hofmeiſter des Kloſters in ſeinem 

Freihofe zu Weinzierl, Franz Präxl, durch den Landgerichtsdiener auf offener 

Gaſſe als einen Uebelthäter auffangen und zum Stadtgericht ſtellen ließ; er begehrt 

darüber verläßliche Antwort.*) =- Ein durchreiſender polniſcher 'Diacon Dominik 

Raab (?) wurde zu Weihnachten 1720 von dem Fleiſchhauerkne<t Michael Renden- 

berger vor dem Stadtthore mit Schlägen mißhandelt. Auf Betreiben des Dechantes 

von Krems wurde Letterer in Wien aufgegriffen und vom Paſſauer Conſiſtorium 

zu 4 Wochen Arreſt verurtheilt. Das Urtheil lautete dahin, daß dem Rendenberger 

wegen gewaltthätig beſchehener Handanlegung und höchſt ärgerlihen Mißhandlung 

nicht nur aufs ſchärfſte ſein ſ<hweres Verbrechen verwieſen, ſondern auch ſelber wegen 

der ips0 facto damit unterlaufen Excommunication nebſt ausgeſtandenen Arreſt noc< 

dahin condemniert, daß ſelber Anderen zum Abſcheu durc< drei Sonntage nacheinander 

vor der Kirc<henthür mit einem brennenden ſchwarzen Kerzenleuchter und einem Zettel, 

worauf ſeine frevelhafte Mißethat mit großen Buchſtaben geſchrieben ſteht, angehenkt 

werden ſolle, dann nach erhaltenem Sermon und Beicht von Excommunication zu 

abſolviren. Vorher aber gut Obacht geben, damit er, Rendenberger, inmittelſt nicht 

durchgehe.?) Nach dreitägiger Buße wurde Rendenberger am Feſte Maria Himmelfahrt 

abſolvirt. 

Auch das ſogenannte Aſylrecht wurde fortan noch reſpectirt. Die 

von der Juſtiz Verfolgten ſuchten und fanden Schuß gegen Gewalt in 

ver Kirche und in dem dazu gehörigen Friedhofe. Einige Beiſpiele. 

Am 20. November 1720 flüchtete ſich eine Mannsperſon in den 

Friedhof, wurde aber durch Schläge und Stöße mit Gewalt daraus 

vertrieben und ſodann durch Gerichtsdiener in wirkliche Haft genommen. 

Das Officalat citirte den Rath.*) == Im Juli 1716 flüchtete ſich ein 

fremder verdächtiger Dieb, der einige beim goldenen Lambl zu Stein ent- 

fremdete Perlen verkauft hatte, in das Kapuzinerkloſter zwiſchen Stein 
und Krems. Das Kloſter wurde nun „umb und umb“ mit Wachen vom 

Stadtgericht beſeßzt und die Regierung befragt, „was mit beſagten Dieb 

1) 1516, Freitag vor Andrea3. 
2) 1556. Miſſ.-Prot. 
3) 1586. Miſſ.-Prot. 231, 257. 
4) 1696, 20. März. 
*) 1721, 14. März. Wien, Maria Stiegen. (Paſſauer Acten). 
8) 1720, 20. November. 8 ! 
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geſchehen ſolle, der das Aſyl des Kloſters bemüßt und auch nicht ausge- 

liefert wird ?"?) Daß derlei Exemptionen ihre Schattenſeiten hatten, bedarf 

keiner Erörterung. Kaiſer Joſeph Il. hob das Aſylrecht und alle anderen 

Exemptionen auf. Heutzutage ſind alle Staatsbürger vor dem Geſeke 

gleichberechtigt. 

Ueber das Judengericht vergl. Kap. 28. 

Polizei. 

Für die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit 

ſorgte theils der Landesfürſt durch allgemeine Verordnungen, theils die 

ſtädtiſche Obrigkeit durch locale Maßregeln. Wir wollen zur Charakteriſtik 

der Zeiten einiges mittheilen. 

Betreffs der Sonntagsheiligung verordnete Kaiſer Friedrich I11., 

daß an Sonn- und Feiertagen vor Singzeit (Hochamt) kein Wirth3haus 

geöffnet werden ſolle; auf den Friedhöfen und öffentlichen Märkten darf 

an dieſen Tagen Niemand vor der Wandlung des Hochamtes etwas feil 

haben; nach der Bierglocenzeit ſoll niemand im Wirthshauſe trinken oder 

ſpielen, und ohne Licht nicht auf die Gaſſe gehen; Waſſentragen ſei 

verboten. ?) =- Betreffs der Straßenpolizei erſtreckte ſich die Vorſicht 

auch auf das Herumlaufen der Schweine auf. der Gaſſe. 1514 ſchrieb 

Kaiſer Max dem Stadtrathe, es ſei ihm berichtet worden, daß eine große 

Menge Schweine in beiden Städten gehalten werde und durch alle 

Gaſſen große Unſauberkeit machen, das Uns zu gedulden keineSwegs 

gemaint iſt; er befehle, daß ein Jeglicher ſeine Schweine im Haus behalte 

und fürder feine mehr auf der Gaſſe treiben und umgehen laſſe. Solche 

Ordnung ſoll anfangen am Jacobitag.?) =- Eine Polizeiordnung wurde 

1525 vom Landtag angeregt, 1542 bekannt gemacht, aber nicht vollzogen. 

= Durch Patent vom 24. Auguſt 1550 wurde verboten, daß keine Jung- 

fran, die nicht 25 Jahre alt iſt, ohne Wiſſen und Willen beider Eltern 

oder des Gerhaben: und der Obrigkeit bei Verluſt des Heirathögutes und 

bei Strafe der Enterbung heirathen ſoll. =- Ein kaiſerliches Mandat 

vom 7. März 1598 bezeichnete die allgemein verbreitete Gottloſigkeit als 

Grund der Türkennoth und klagte: gute Sitte ſei ganz abhanden 

gefommen ; Geiſtliche ſollen öfters von der Kanzel über Buße und Gebet 

predigen. Gottesläſterung, übermäßiges Trinken, Ehebruch 2x. nehmen jo 

drag FIS EEER EEE SIREN 

1) 1716. Ox. Conc. : 
2) 1476. Chmel, Monum. Habsb. IH. Seite 662. | . 

„ 9) 1514, 7. Mai, Wien. (Stadtarchiv). Eine Gaſſe in Krems hieß Sangaſſe 

(ſpäter Eis8gaſſe, jeht Herzogſtraße). 
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überhand, daß die Chriſten die Heiden und ungläubigen Völker mit 
BodSheit übertreffen. Unnüße Pracht, hoffärtige Kleider und Gaſtmäler 
ſollen verboten ſein. Und weil ſonderlich auch das leichtfertige Leben, 
als Ehebruch und Unzucht, dieſer Zeit ſehr in Schwung laufen, ſoll 
künftig Ehebruch als Malefiz durch das Landgericht (do<h nicht im 
Gelde, ſondern am Leibe) mit Ernſt geſtraft werden. 

In Sachen der öffentlichen Sittlichkeit waren Richter und Rath 
rigoros. Paul Veyal, Fiſcher in Wien, wurde 1430 mit 8 fl. beſtraft, 
weil er ſich in einem Bade vor den Frauen unanſtändig betrug. „Das 
dunkt uns gar unfriedlich“ beſchwerte ſich der minder rigoroſe Stadtrath 
von Wien. ?) Aber der Kremſer-Rath hielt die Strafe aufrecht. =-Dem Wolf 
Preumeiſter, deutſchen Schulmeiſter, wurde 1548 befohlen, die Weibs8perſon, 
die er bei ſich hat, binnen 14 Tagen nach <riſtlicher Ordnung zur 
Kirche und Gaſſen zu führen.?) -- Es gab auch damals verrufene 
Häuſer, wie aus folgenden Strafurtheilen hervorgeht. Im Jahre 1470 
hatte der Nachrichter „einen Ehemann in dem Frauenhaus aufgehebt und 
iſt ein Schneider von Gerungs geweſen" ; er wurde mit 3 Pfd. 7 Sc<lig. 
beſtraft ; des8gleichen ein Schiffmann, der auch ein Ehemann geweſen ; er 
wurde mit 4 fl. beſtraft. Im Jahre 1475 hatten die Bäckerknechte mit 
den Schuhknechten „ain Rumor in dem Frauenhaus angehebt“; ſie 
wurden mit 5 Pfund beſtraft.) Etwas unklar erſcheint dagegen eine 
Verordnung vom Jahre 1546 des Inhaltes, daß „gemaine Dirnen“ 
ſich jeht in der heiligen Zeit (Faſtenzeit) an anderen Orten aufhalten 
ſollen, bis das Haus (?) baut werde“.*) 

Schlägereien und Diebſtähle wurden mit Geld und Arreſt 
beſtraft, wie aus folgenden richterlichen Strafurtheilen zu erſehen iſt. 
1466: Ein Knecht hat die Fraunmaiſterin geſlagen, beſtraft mit 72 Pfg. 
Zwo gmain fraun habn einander geſlagen, mit 72 Pfg. Zwo flamminger 
habn im jarmarkt an einander geſtoſſen, mit 72 Pfg. =- 1470 : zwai knecht 
haben in dem fraunhaus aneinander geſlagen und grauft, mit 1 Pfund 
beſtraft. =- 1475: Thaman, Fragner zu Krems, hat einen geſtoln ro> kauft, 
mit 10 Schilling beſtraft. =- 1476 : Tainzl von Stain hat gebn wegn des 
feurs, ſo in ſein Haus ausgangen iſt, 72 Pfg. Mert nadler hat einem 
mit aim ſtain zugeworfen, mit 1 Pfund beſtraft. Joſeph, Fleiſchha>er- 

?) Bl. f. n. ö. Landesk. 1866, S. 223. 
?) 1648, 7. Dec. Raths8prot, 
3) Rechnungsaufzei ichter i ; 28 im Jahrb. 200 fzeichnung der Richter in den Jahren 1462--1478, (Strobl, 

4) 1546, Freitag vor Judica. (Rath3prot.) 

jop <> „ul „ ea dE 
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knecht von Stain, und Stephan, hauerknecht, habent ain gemaine tochter 
wund geſlagen, mit 1 Pfund 20 Pfennig beſtraft. =- Strobl von Stain 
hat ain paurn geſlagen, mit 72 Pfennig beſtraft. = 1478 erhielt für das 
Ausſtreichen (eines Schuldigen) der „zuchtinger“ 24 Pfennig. ?) 

Auch an Gaunern fehlte es nicht, wie folgender Bericht über 
einen mißlungenen Streich beweiſt. Fünf liſtige Gauner (vecordes) 
brachten 1493 einen Schrein donauabwärts auf einem Schiffe nach Krems 
und logirten ſich im beſten Gaſthofe ein. Einer von ihnen bat den Stadt- 

- fämmerer, den Schrank, welcher (angeblich) einen Schaß für die ungariſche 
Majeſtät enthalte, zu bewahren. Darauf verlangten ſie ein reichbeſektes 
Mahl und Wein in goldenen Pokalen, daß ſie die ganze Nacht jubeln, 
eſſen und trinken könnten; ſie würden Alles bezahlen. Der Mann befahl 
der Frau goldene Becher zu bringen ; allein dieſe ſchöpfte Verdacht und 
vermochte den Mann, daß er heimlich zum Stadtrichter ſchickte. Dieſer 
kam mit bewaffneten Dienern, examinirte die Gauner, und da er ihre 

Liſt entdeckte, erklärte er ſie als verhaftet. Ein Jahr vorher war ein 
ähnlicher Schelmſtreich zu Spiz und Scheibbs geſchehen, nur mit dem 
Unterſchied, daß dort die Gauner mit den geſtohlenen Sachen ſich aus 
dem Staube machten. ?) 

Die Baupolizei wurde von dem. Stadtrath gehandhabt. Der 
bürgerliche Schiffmeiſter Paul Wallenpö> hatte ohne Erlaubniß unter 
ſeinem Stadl vor dem Höllthor einen Keller graben und bauen laſſen, 

auch ſchon 100 Eimer eingelegt; worauf er und der Maurermeiſter vor 
den Rath gefordert, beiden dieſes ſtrafmäßige Angehen verwieſen und 

aufgelegt wurde, dieſen Keller alsbald einzuziehen. *) =- Leopold Härtl, 

Schuhmacher, hatte ohne Erlaubniß ober ſeinem Haus auf der Burg, 
nahe beim Pulverthurm, ein Dachel gebaut; e8 wurde ihm nach vor- 

genommenen Augenſchein auferlegt, ſolches wiederum abzubrechen. *) 

Von den ſanitätspolizeilichen Verfügungen zur Hintanhaltung der 
Peſt wird im nächſten Kapitel die Rede ſein. 

Eine nicht geringe Plage verurſachten zu jeder Zeit die herum- 
ſtreifenden Vagabunden und Räuber, namentlich zu Anfang des 

XVI. Jahrhunderts. Die kaiſerlichen Commiſſäre befahlen 1520 beiden 
Städten auf die überhandnehmenden Straßenräuber zu inquiriren, dieſelben 

!) Strobl, aus den Rechnungsaufzeichnungen der Richter in den Jahren 
1462-1478. (Jahre8b. 1883). 

3) Hier. Pez, 1, 270 ad ann. 1493. 
8) 1706, 17. Febr. 
) 1708, 7. Nov. 
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aufzuheben und zu verfolgen. *) In den Rathsprotocollen geſchieht um 
dieſe Zeit oft der böſen „Heckenreiterei“ (Straßenräuber) Erwähnung, 
welche alle Straßen um die Stadt unſicher mache. Der Stadtrath bat 

die Landräthe und. die Nachbarn wiederholt um Hilfe; er ſagte, daß die 

Hecenreiter ſich oft im Sc<loſſe Senftenberg aufhalten, ' daß man zu Fuß 

gegen ſie ſtreifen wolle, aber 10 Mann zu Pferd nicht ſtellen könne. ?) =- 

Am 15. April 1528 erſchien ein kaiſerliches Mandat gegen die Bettler 

und andere leichtfertige Perſonen, die mit Brand drohten. Doch das 
Mandat blieb wirkungslos. Unter allerlei Vorwänden zogen die Vagabunden 
herum: als angebliche Türkenſclaven, die ihr vorgebliches Löſegeld betteln 

wollten, als durch die Türkenkriege herabgekommene Edelleute, als ver- 

triebene und verdorbene Schulmeiſter, vagirende Literaten, Sonderſieche, 

d. i. mit unheilbaren Krankheiten Behaftete, als „gartende (hinter Garten- 

zäunen lauernde) Knechte“, d. i. abgedankte Söldner und Landsknechte, 

die ohne Broderwerb waren und nun -- als eigentliche Landplage =- 

gleich Räuberbanden in hellen Haufen durch das Land zogen und. das 

Volk mit Diebſtahl, Raub, Brand, Mord und Nothzucht quälten. Gegen 

dieſe Unholde blieben die ſtrengſten Verordnungen und Strafen wirkungslo8.*) 

Um dem Uebel zu ſteuern und das Land von dem „gartenden“ 

(bettelnden) Geſindel zu ſäubern, hatte Kaiſer Maxmilian 11. auf Drängen 

der Stände die Aufſtellung eines Landprofoßen angeordnet, der mit großen 

Befugniſſen gegen das räuberiſche Geſindel ausgeſtattet war. Die Stadt 

Krem3 verweigerte ihm jedoch die Viſitirung der Stadt, indem ſie erklärte, 

daß ſie mit Scharfrichter und Gericht8diener ohnehin genugjam verſehen 

ſei und das Generale des Landprofoßen ſich mehr auf das flache Land 

erſtree.*) =- Im Jänner 1568 ergingen wiederholt kaiſerliche Befehle 

an den Rath von Krems, eine Räuberbande, 15-18 Köpfe ſtark, die 

ſich im Wirthöhauſe zu Geder3dorf aufhalte, gefänglich einzuziehen. Der 

Rath möge das liederliche Geſind, welches ſich in Hohenſtein, Eſelſtein, 

Weinzierl aufhält, gefangen nehmen, ungeachtet dieſe Orte einer fremden 

Jurisdiction unterſtehen. Es heißt ausdrücklich, daß die Räuber in 

Geder8dorf mit Büchſen verſehen find. *) =- Troß unzähliger Befehle und 
Patente dauerte jedoch der Räuberterrdrismus fort, bis endlich 1721 eine 

„vinbinirte General-Lande3viſitation mit Militäraſſiſtenz“ beſchloſſen und 

mit Mithilfe der verſchiedenen Jurisdictionsherrrſchaften energiſch dur<h- 

1): 1520, Wien, St. Dionys. 
2) 1520. (Miſſ. Prot.) 
8) Wiedemann, Geſch. der Ref. 11. 104. 
2) König, die niederöſterreichiſchen Landprofoßen. (Bl. f. Landesk. 1879 S. 247 ſf). 
3) 1568, 3. 8. 30. Jänner. (Stadkarchiv). - 
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geführt wurde.*) -- Zur Zeit der franzöſiſchen Invaſion nahm die Straßen- 
räuberei zu: Es wurden Streifungen im V“ O. M. B. angeordnet und 
eine Taglia von 24 fl. für jeden Ergreifer eines wirklichen Räubers 
ausgeſett. ?) Der Hauptböſewicht, welcher das ganze V. O. M. B. in 
Schrecken verſeßte, war Thomas Graſl; ſämmtliche Dominien wurden 
damals beauftragt, gegen ihn zu fahnden.) 

Zm Jahre 1819 wurde hier nach einer Schauſpielertruppe geforſcht, 
deren Mitglieder faſt alle den Namen „Krem3“ führten. Die Kleidung 
des Andreas Krems, heißt es im Circulare, beſteht aus einem alten 
grautüchenen Fra> mit ſchwarz manſcheſternem Kragen, und mit weiß 

metallenen glatten Knöpfen, einem durchbrochenen Schmiſett, weißem 
Halstuch mit rothen Streifen, weiße Sommerweſte mit rothen und blauen 
Streifen, mit Perlmutterknöpfen, einer blaumancheſternen langen Hoſe, 
einem runden kleinen Filzhut, weißen Strümpfen und Bandlſchuhen. 

Das Bettelunweſen gab von jeher der Polizei viel zu ſchaffen. 
Als die Franciskanermönche 1615 um milde Gaben für die heilige Stadt 
Jeruſalem bettelten, kam aus Krems die grämliche Antwort: „Wir haben 
ſelbſt axme Religioſen und Landbettler genug.“*) = Um dem Bettelweſen 
mehr entgegenzutreten, wurde der „Schub“ eingeführt, kraft welches jeder 
fremde Bettler in ſeinen Geburtsort polizeilich befördert werden ſollte.) 

- Doch auch dieſer genügte nicht. Die Zahl der Bettler, darunter Bauern 
und Gewerbtreibende, nahm in Niederöſterreich überhand, daher ein aller- 
höchſter Erlaß befahl, derlei Müſſiggänger zur Arbeit zu verhalten*) und 
die Vagabunden oder dienſtloſen Kerle zu Soldaten wegzunehmen. 7) 

Der Freitag3bettel iſt eine althergebrachte, jedenfalls läſtige 
Gepflogenheit in Krems. (Vgl. Kap. 44). Man verſuchte es in neuerer Zeit 
denſelben abzuſtellen, weil fremde Arme dadurch herbeigelo>dt und die 
Arbeitsſchen unterſtüßt werde. Es erging 1865 ein Aufruf an die 
Bewohner zur Gründung eines ſtädtiſchen Armen-AusShilffondes, um jene 
zeitweilig erwerb3unfähigen heimiſchen Armen, welche auf bleibende Armen- 

zNOrgunig keinen Anſpruch haben, mit dem Nothwendigſten zu unter- 

ſtüßen. In der That wurde das Betteln im Gemeindebezirk Krems ſtreng- 
ſtens verboten und kundgemacht, daß allwochentlich die Armen der Gemeinde 

!) Bl. f. Landesk, 1873, S. 60. 
2. 1802.-96. Jänner. 
3) 1863, 29. März. Graſl wurde endlich zu Mörders8dorf bei Horn gefangen und 

hingerichtet. 
?) Wiedemann, Geſchichte der Reformation, 11. 817. 
5) Kreisamt 1754, 29. November. 
8) Krei3amt 1766, 9. Juni, 
23.1763..8; December. 

Dr. Kerſchbaumer, Geſchichte dex Stadt Krems. 32 
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Frem8 mit Geldbeträgen betheilt werden. *) Aber die Gewohnheit des 

Bettels erwies ſich ſtärker als das Verbot, denn er beſteht noch zur Stunde. 

Gegenwärtig wird für die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung 

von Seite der autonomen Gemeinde durch das nach dem Wiener-Muſter 

errichtete Inſtitut der Sicherheitswache (ein Inſpector und 10 Mann) 

geſorgt.?) 

40. Kapitel. 

Geſundheitspflege. 

Für die öffentliche Geſundheitspflege ſorgte das Mittelalter, indem 

es für den Aufenthalt der Kranken und Siechen Spitäler errichtete, 

welche freilich zu den Zeiten des AusSbruches von Epidemien, denen 

Tauſende zum Opfer fielen, nicht genügten. Die Errichtung des Bürger- 

jpitals datirt aus der Zeit der Babenberger. (Kap. 44). Nicht minder 

alt, wo nicht älter, iſt das Siechenhaus bei der Antonikirche, das 

namentlich zur Zeit der Peſt belegt wurde. (S. 173). 

Zu Anfang des dreiſſigjährigen Krieges (1620) befanden ſich unter 

ven ſpaniſch-bairiſchen Soldaten, welche zu Schiff in Krems ankamen, viele 

Kranke (bei 1500), die meiſt an Diſſenterie und am ungariſchen Fieber 

litten. Diejenigen, welche nicht in Kellern und Scheuern Unterkunft 

fanden, mußten unter freiem Himmel bleiben. ?) Eine Anregung zur Grün- 

dung von Militärhoſpitälern wurde 1598 gegeben. Ein Mandat lautete : 

„Es habe ſich oft zugetragen, daß verwundete Kriegsknechte unter freiem 

Himmel, auf Straßen und in Gräben liegen geblieben und geſtorben ſeien, 

während ſie bei einiger Pflege gewiß geſundet wären. Daher ſollen in 

allen Städten die Spitäler und Siechenhäuſer ſo in Stand gejeßt, mit 

Aerzten, Medicamenten und Geiſtlichen verſehen werden, daß man ſtets 

einige verwundete Knechte umſonſt oder gegen mäßige Bezahlung auf- 

nehmen könne. Zur Gründung eines Fondes für verwundete Kriegsknechte 

ſollen eigene Trüchel und Geldſtöcke aufgerichtet werden, man jolle von 

Haus zu Haus ſammeln gehen, auch bei Hochzeiten und Gaſtereien ein. 

Almoſen ſammeln. ““) In Krems ſcheint der Aufruf keine Folge gehabt 

zu haben; denn das Militärſpital wurde erſt 1806 errichtet. 

1) Gemeindeſigung 17. Jänner 1866. 
2) Die Polizeiwahſtube wurde 1862 erri i i i 8. Stplenber ue <ſtube wurde errichtet. Die Inſtruction datirt vom 

H) Annal. 8. J. ad ann. 1620. Das Spital i | 
civitati proximo ad Danubium (Weinzierl). NN 

) Bl, f. n. ö. Landesk. 1866. 185, 


